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Jobcenter Dessau-Roßlau: 

Urlaub muss im Vorfeld genehmigt werden 

 
 

Angesichts der beginnenden Urlaubssaison weist das Jobcenter Dessau-Roßlau darauf hin, 
dass Arbeitslose bei einer geplanten Urlaubsreise einige gesetzliche Regeln beachten 
müssen. 

Auch Arbeitslose können während des Bezuges von Arbeitslosengeld II „Urlaub machen“. 
Der Gesetzgeber verwendet dafür den Begriff Ortsabwesenheit. Ein Anspruch auf Urlaub 
besteht allerdings nicht. 

Generell müssen Arbeitslose sicherstellen, dass sie an jedem Werktag am Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt erreichbar sind. Maximal 21 Kalendertage  Ortsabwesenheit im 
Jahr sind möglich.  

Dabei ist wichtig: 

Die Leistungsbezieher müssen die geplante Ortsabwesenheit im Vorfeld mit dem 
Jobcenter abstimmen. 

Durch die Ortsabwesenheit darf sich kein Arbeitsangebot verzögern, kein 
Vorstellungsgespräch platzen und keine Weiterbildung verschieben. Erfolgt die vorherige 
Meldung nicht, gelten die Leistungen als zu Unrecht bezogen. Das Jobcenter stellt die 
Zahlung gegebenenfalls ein und fordert die gezahlten Leistungen  zurück. 

 
„Für insgesamt drei Wochen im Jahr kann das Jobcenter das Arbeitslosengeld II bei 
zugestimmter Ortsabwesenheit weiterzahlen. Wer mehr als drei Wochen nicht erreichbar 
ist, erhält für diese weitere Zeit keine Leistungen mehr“, so Jens Krause, Geschäftsführer 
des Jobcenters Dessau-Roßlau. Der Zeitraum von drei Wochen kann innerhalb eines 
Kalenderjahres auch in mehreren Abschnitten genommen werden.  

So wird der Urlaub beantragt: 

Am besten tragen Sie Ihr Anliegen im persönlichen Gespräch in Ihrem Jobcenter vor, denn 
hier besprechen Sie mit Ihrem persönlichen Ansprechpartner Ihre 
Eingliederungsstrategie. Bitte denken Sie daran, dass Sie sich am folgenden Werktag nach 
der Ortsabwesenheit persönlich im Jobcenter zurückmelden müssen. 

 


